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Herr Loose, Ihnen wiederum möchte ich sagen, dass 
in diesem Raum nicht mehr in dieser Weise gebrüllt 
und dass Sie schon gar nicht auf den Tisch hauen, 
um das auch noch zu unterstützen. Sonst werden wir 
andere Maßnahmen ergreifen! 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN) 

Herr Ministerpräsident, darf ich erst die Zwischen-
frage ... 

Armin Laschet, Ministerpräsident: Die Rede ist be-
endet. Nach einer Rede gibt es keine Zwischenfrage 
mehr. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Gut, dann ist 
das … 

(Roger Beckamp [AfD]: Die war nicht been-
det!) 

– Doch, die Rede war beendet. 

Dann jetzt die Kurzintervention von Herrn Abgeord-
neten Loose. Der müsste sich allerdings eindrücken, 
damit ich ihm das Mikro freigeben kann. Bitte schön. 

Christian Loose (AfD): Frau Präsidentin! Ich bin ein 
gerechtigkeitsliebender Mensch. 

(Lachen von der SPD) 

Und wenn jemand versucht, Leute zu diffamieren, 
dann rege ich mich darüber auf. Das ist eine Sache. 
Deswegen rege ich mich manchmal auch im Plenum 
auf, wenn jemand versucht, einen Zusammenhang 
herzustellen, wenn während oder nach einer AfD-De-
monstration irgendwelche Aktionen gelaufen sind, so 
wie Sie das gerade gemacht haben, Herr Minister-
präsident. 

Die Gegendemonstration wurde angemeldet unter 
dem Titel „Herz statt Hetze“. Damit haben Sie das 
Land gespalten; denn Sie sagen: Wir sind das Herz, 
und ihr seid die Hetzer. 

(Beifall von der AfD – Zurufe) 

Sie haben damit die Menschen in Chemnitz zutiefst 
beleidigt und eine Riesengruppe diffamiert. 

Im Bundeslagebericht „Kriminalität im Kontext von 
Zuwanderung“ wurden im letzten Jahr 51 Tote durch 
Asylbewerber erfasst – das ist praktisch jede Woche 
einer, außer Weihnachten. Irgendwann reißt den 
Menschen der Geduldsfaden. In Chemnitz wurde ein 
Deutsch-Kubaner, also ein Migrant, getötet, und die 
Menschen sind auf die Straße gegangen, um zu trau-
ern. Das jetzt hier in dieser Form zu diffamieren, 

(Volkan Baran [SPD]: Das war aber kein Deut-
scher!) 

ist nicht angemessen für die aktuelle Lage in 
Deutschland. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Ministerprä-
sident, Sie können, Sie müssen aber nicht im Rah-
men der Kurzintervention antworten. 

(Zuruf von Ministerpräsident Armin Laschet) 

– Okay. – Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sind wir am Ende der Aussprache zu Tagesord-
nungspunkt 2, der – das will ich noch mal in Erinne-
rung rufen – den Titel trägt „Demokratie braucht De-
mokratinnen und Demokraten! Wehrhafte Demokra-
tie mit Leben füllen.“  

Wir kommen erstens zur Abstimmung über den An-
trag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bünd-
nis 90/Die Grünen Drucksache 17/3581. Wie Sie 
wissen, haben die antragstellenden Fraktionen di-
rekte Abstimmung beantragt. Wer also dem Antrag 
seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt 
um das Handzeichen. – Das sind die antragstellen-
den Fraktionen CDU, SPD, FDP und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – Das ist 
die AfD-Fraktion. Die Enthaltungen sind demzufolge 
bei den drei fraktionslosen Abgeordneten. Damit ist 
mit der festgestellten Mehrheit der eben zur Abstim-
mung stehende Antrag angenommen worden. 

Wir kommen zweitens zur Abstimmung über den Ent-
schließungsantrag der Fraktion der AfD Drucksache 
17/3695. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, 
den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Das ist die 
AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Ent-
haltungen? – Die drei fraktionslosen Abgeordneten 
haben sich enthalten. Damit ist der Entschließungs-
antrag der Fraktion der AfD abgelehnt, und wir sind 
am Ende von Tagesordnungspunkt 2. 

Ich rufe auf: 

3 Geschönte Statistiken oder Steuergeldver-
schwendung? – Wie hoch ist die Anzahl der 
Schwangerschaftsabbrüche und deren finan-
zielle Auswirkungen auf das Land NRW tat-
sächlich? 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/3591 

Wie Sie sehen, eröffne ich die Aussprache, indem 
Herr Dr. Vincentz für den Antragsteller das Wort hat. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielleicht 
genehmigen Sie mir, während Sie alle den Raum 
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verlassen, noch ein paar Worte vorweg. Ich bin wirk-
lich erschrocken darüber, wie der Umgang allseitig 
hier im Parlament stattfindet. 

(Lachen von der SPD) 

– Begegnen Sie dem gerne mit Häme. 

(Karl Schultheis [SPD]: Das ist keine Häme!) 

Ich sagte extra: „allseitig stattfindet“. 

(Zurufe) 

Ich glaube, die Zeit der deutlichen Worte – bitte hören 
Sie mir doch einmal zu – ist an diesem Punkt der Po-
larisierung der Gesellschaft deutlich überschritten. 
Ich glaube nicht, dass Sie mit diesen lauten Tönen 
die Polarisierung wieder zurücknehmen können. 

(Frank Müller [SPD]: Vielleicht besprechen Sie 
das mal mit Ihrer eigenen Fraktion, bevor Sie 
sich aufregen!) 

Vielleicht ist jetzt wirklich die Zeit der leisen und nach-
denklichen Töne, um die Gesellschaft irgendwie wie-
der zusammenzuführen. Deswegen bedanke ich 
mich ausdrücklich bei allen, die es bei diesem relativ 
emotionalen Tagesordnungspunkt geschafft haben, 

(Frank Müller [SPD]: Sie sitzen doch neben 
dem Kollegen Loose!) 

bei Zimmertemperatur zu sprechen. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich habe wirklich die starke Befürchtung, dass die 
Demokratie wieder zugrunde gehen könnte, wie sie 
das letzte Mal zugrunde gegangen ist, und zwar un-
ter tosendem Applaus. 

Jetzt möchte ich einen Punkt mit Ihnen besprechen, 
der sicherlich auch zu einem der emotionalsten und 
kontroversesten Themen in der Politik zählt. Ich 
möchte explizit darauf hinweisen, dass es mir an die-
ser Stelle nicht darum geht, das Für und Wider von 
Abtreibungen zu diskutieren, sondern ich möchte die 
ureigene Eigenschaft der Opposition aufgreifen, und 
zwar die Regierung in dem zu kontrollieren, was sie 
tut. 

Mir sind einige interessante Ungereimtheiten in den 
offiziellen Statistiken aufgefallen, die an dieser Stelle 
diskutiert werden müssen, um so die spätere Diskus-
sion auf eine vernünftige Grundlage zu hieven. Dafür 
muss ich ein wenig ausholen. 

Die Bundesrepublik und damit das Land NRW über-
nehmen bei einkommensschwachen Frauen die 
Kosten für eine Abtreibung. Das ist nachvollziehbar. 
In einer Kleinen Anfrage wollte ich wissen, wie hoch 
die finanziellen Auswirkungen für das Land NRW 
denn nun sind. 

Dabei stellte sich heraus, dass beinahe in jedem Jahr 
der geführten Statistik die Zahl der übernommenen 

Schwangerschaftsabbrüche die Zahlen in den offizi-
ellen Abbruchstatistiken überstieg. Noch einmal im 
Klartext: Das Land NRW übernimmt Kosten für mehr 
Abbrüche, als laut Statistik pro Jahr überhaupt vor-
genommen werden. Dabei ist doch anzunehmen, 
dass nicht nur einkommensschwache Frauen abtrei-
ben, obgleich allein ihre Zahl schon die offiziellen 
Statistiken übersteigt.  

Hinzukommen müssten doch zumindest noch die 
Aborte mit kriminologischer Indikation, Aborte mit 
medizinischer Indikation und natürlich alle Aborte 
von Frauen, die über ein Einkommen von mehr als 
1.001 Euro verfügen, und das sind – die letzten Sta-
tistiken weisen das aus – über 50 % der Frauen. Vom 
Ministerium wurden als Gründe für mögliche Verzer-
rungen der Zahlen Abrechnungsfehler oder Wohn-
sitzverschiebungen angegeben. Das wurde von uns 
wissenschaftlich überprüft, und wir haben festge-
stellt: Beides trifft schlicht nicht zu. Es gibt also exakt 
fünf Möglichkeiten für das Zustandekommen der 
Zahlen, und jede birgt für sich ein Skandalpotenzial. 

Erstens. Die Kassen rechnen möglicherweise deut-
lich mehr Abtreibungen mit dem Land ab, als vorge-
nommen werden. In dem Fall wäre das ein gewalti-
ger Fall von Sozialbetrug. Bitte überlegen Sie sich, 
was das bedeutet. 

Zweitens. Die Ärzte kommen ihrer Pflicht, die Aborte 
zu melden, nicht nach. In diesem Fall hat es die Re-
gierung über Jahre hinweg verschlafen, mit Nach-
druck für belastbare Zahlen zu sorgen. 

Drittens. Jede Frau, die eine Abtreibung vornimmt, 
gibt sich als sozial benachteiligt und einkommens-
schwach aus. Auch in diesem Fall erfüllt das Land 
seine Kontrollpflicht nicht und verschwendet massiv 
Steuergelder.  

Viertens. Die Zahlen stimmen, wie angegeben, und 
die vom Ministerium zur Verfügung gestellten Erklä-
rungen reichen irgendwie aus, um zumindest die 
Zahlen der Abtreibungen in der Statistik mit der Zahl 
der bezahlten Abtreibungen übereinzubringen. In 
dem Fall hätten wir einen Sozialskandal noch nie da-
gewesener Größe; denn dann gäben die Zahlen her, 
dass quasi nur sozialschwache Frauen abtreiben 
würden. Stellen Sie sich einmal vor, in was für einem 
Land wir leben würden, in dem alle Abtreibungen nur 
für sozial schwache Frauen vorgenommen werden!  

Fünftens. Bei den Abtreibungsstatistiken wird gezielt 
mit einem sehr schlanken Fuß gerechnet, und man 
führt nicht die Gesamtzahl der übernommenen Ab-
treibungen auf, geschweige denn die Zahl der krimi-
nologischen Aborte, der medizinischen Aborte, der 
Aborte, die im Ausland vorgenommen werden und 
über die beispielsweise die Niederlande Statistiken 
führen. Die könnte man ja abrufen und mit in die Sta-
tistik aufnehmen.  
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Wirft man einen einen Blick ins europäische Ausland, 
dann stellt man fest, dass die letzte These deutlich 
untermauert wird. Das scheint die wahrscheinlichste 
These zu sein. Während in Deutschland offizielle 
Zahlen ca. 4 Abtreibungen auf 1.000 Frauen im Alter 
zwischen 12 und 55 ausweisen, sind es beispiels-
weise in den Niederlanden 7,5, in Belgien 8,4, in der 
Schweiz 7, in Luxemburg sogar 37, in Dänemark 13, 
in Schweden 13, in Norwegen 9, in Großbritannien 
15, in Frankreich 12, in Ungarn 15, in Bulgarien 12, 
in Rumänien 12 und in Island 14.  

Diese Länder haben teils sehr unterschiedliche Re-
geln für Abtreibungen. Einige, wie die Niederlande, 
sind deutlich liberaler als wir, andere deutlich stren-
ger. Aber eines haben sie alle gemeinsam: Die Ab-
treibungszahlen liegen deutlich über unseren. Ist das 
möglich? – Es ist so vieles möglich. Ist das wahr-
scheinlich? – Überhaupt nicht.  

73 % der Länder der Europäischen Union haben eine 
Fristenregelung, vergleichbar mit der von Deutsch-
land, also ein ähnliches System. Frankreich bei-
spielsweise ist da sehr vergleichbar. Wie ist es zu er-
klären, dass bei unseren Nachbarn die Zahlen der 
Abtreibungen dreimal höher liegen als bei uns? Oder 
erfassen wir die Zahlen einfach denkbar schlecht?  

Diese Erklärung liegt nahe; denn das Bundesverfas-
sungsgericht – und jetzt wird es spannend – hat zu-
letzt festgelegt, dass in Deutschland Abtreibungen 
nur dann weiter straffrei bleiben, wenn nachzuweisen 
ist, dass die Aufklärungskampagnen greifen und die 
Zahl der Abtreibungen weiter sinkt oder zumindest 
konstant niedrig bleibt. Also sinken die Zahlen seit 
Jahren kontinuierlich, ganz entgegen den europäi-
schen Trends. In unseren Nachbarländern bleiben 
die Zahlen zumindest konstant hoch, zum Teil sind 
sie weiter gestiegen. Ist das möglich? – Wie gesagt, 
möglich ist vieles.  

Die Landesregierung sollte allerdings in erster Linie 
schnell daran arbeiten, dass uns Zahlen zur Verfü-
gung stehen, die valide sind, sodass wir überhaupt 
auf einer vernünftigen Grundlage weiter diskutieren 
können. Die vorliegenden Zahlen sind es nämlich 
aus den genannten Gründen mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit nicht. Im Übrigen sind Ab-
treibungen auch weiterhin gesetzlich im Abschnitt 
„Straftaten gegen das Leben“ geregelt und nicht im 
medizinischen Leistungskatalog – nur, um das einzu-
ordnen. Es sind keine Kleinigkeiten, über die wir 
sprechen.  

Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Vincentz.  

Für die CDU-Fraktion spricht die Kollegin Wendland. 

Simone Wendland (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich gebe zu, die 
Vorbereitung dieser Rede ist mir sehr schwergefal-
len: Ich habe mir das Bundestagswahlprogramm der 
AfD vorgenommen; denn ich wollte wissen, was Sie 
dort zum Thema „Schwangerschaftsabbrüche und 
Schutz des ungeborenen Lebens“ sagen. Dort geht es 
Ihnen – wenig überraschend nach dieser Vorrede – 
unter der Überschrift „Schutz des ungeborenen Le-
bens“ vor allen Dingen darum, die Meldepflicht für 
Schwangerschaftsabbrüche zu verschärfen.  

Hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen haben Sie 
vor einigen Wochen eine Anfrage zu den statisti-
schen Zahlen über Schwangerschaftsabbrüche ge-
stellt, und auch Ihr heutiger Antrag konzentriert sich 
vor allen Dingen auf Fragen der Statistik. Man könnte 
es auch so sagen: Während das Thema „Schwan-
gerschaftsabbrüche“ für uns ein sehr kompliziertes 
gesellschaftliches, soziales, verfassungsrechtliches, 
emotionales und vor allen Dingen ein menschliches 
Thema ist, ist es für Sie vor allen Dingen eine Frage 
von Zahlen. 

Das passt konsequent dazu, wie Sie auch an anderer 
Stelle über Menschen reden, die sich in besonders 
schwierigen Lebenslagen befinden. Da geht es auch 
immer nur um Zahlen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin 
Wendland, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbre-
che. Herr Dr. Vincentz würde Ihnen gerne eine Zwi-
schenfrage stellen. 

Simone Wendland (CDU): Möchte ich im Moment 
nicht! 

Für die CDU geht es um die Menschen in diesem 
Land. Dabei ist der Schutz des ungeborenen Lebens 
für uns ein ganz wichtiges Thema. Deshalb haben 
wir uns ganz aktuell – Sie erinnern sich – gegen eine 
vollständige Abschaffung des Werbeverbots im 
Strafgesetzbuch gewehrt. Der Schutz des ungebore-
nen Lebens ist ein hohes Gut unserer Gesellschaft 
und richtigerweise auch essentieller Bestandteil un-
serer Verfassung.  

Gleichwohl wissen alle, die sich dem Schutz des un-
geborenen Lebens in besonderer Weise verpflichtet 
fühlen – so auch das Bundesverfassungsgericht –, 
um die schwierige Situation von Frauen, die sich in 
einem Schwangerschaftskonflikt befinden. Ein 
Schwangerschaftskonflikt ist nicht einfach ein bloßer 
Gewissenskonflikt. Es geht natürlich und zunächst 
vor allem um die höchstpersönliche Frage, ob eine 
Frau ihre Schwangerschaft beenden will und damit 
ungeborenes Leben tötet und mit dieser Entschei-
dung später weiterleben kann und muss. Damit ver-
bunden sind weitere Konflikte.  
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Bei dieser Entscheidung geht es um ethische, religi-
öse, soziale, familiäre, wirtschaftliche und berufliche 
Aspekte. Jeder dieser Konflikte ist für sich genom-
men tiefgreifend und existenziell. Deshalb bin ich fest 
davon überzeugt, dass es sich keine einzige Frau, 
die sich in dieser Lebenssituation befindet, mit dieser 
Entscheidung irgendwie leicht macht. Sie wird sehr 
mit sich ringen, bevor sie diese Entscheidung trifft.  

Es ist richtig, dass das Bundesverfassungsgericht 
und der Gesetzgeber es Frauen, die vor dieser Ent-
scheidung stehen, ebenfalls nicht leicht machen. Die 
Beratungspflicht soll schließlich gewährleisten, dass 
jede Frau genau weiß, was sie tut und unter welchen 
Rahmenbedingungen sie ihre Entscheidung trifft. 

Ebenso richtig ist es, dass wir im Bund, in den Län-
dern und in den Gemeinden alles dafür tun, den 
Frauen das „Ja“ zum Leben zu erleichtern, indem wir 
beispielsweise Betreuungsangebote ausbauen, die 
gesetzlichen Regelungen zur Arbeitszeit familien-
freundlicher gestalten oder Familien finanziell för-
dern. 

Ihr Antrag geht an diesen Themen völlig vorbei. Für 
Sie sind die Unterschiede zwischen der Zahl der ge-
meldeten Schwangerschaftsabbrüche und den vom 
Land finanzierten Schwangerschaftsabbrüchen ein 
Thema, obwohl sie sich im Promillebereich bewegen 
und zudem auch noch relativ leicht – zum Beispiel 
durch jahresübergreifende Abrechnungszeiträume – 
zu erklären sind. 

Sie mutmaßen lieber, die Statistiken seien „fragwür-
dig“, „bedenklich“ oder gar „geschönt“. Ich sage 
Ihnen ganz deutlich: Eine Statistik, in der auch nur 
eine Abtreibung, einen Schwangerschaftsabbruch 
erfasst ist, ist niemals eine „schöne“ Statistik. 

(Beifall von der CDU) 

Sie monieren, dass das Land quasi alle Schwanger-
schaftsabbrüche finanziert. Auch das zeigt in meinen 
Augen Ihr fehlendes Verständnis für Menschliches. 
Es war der ausdrückliche Wille des Gesetzgebers, 
dass eine Frau, die sich nach Abwägung aller 
Gründe und der vorgeschriebenen Beratung in ihrer 
persönlichen Konfliktsituation zum Schwanger-
schaftsabbruch entschieden hat, diesen auch vor-
nehmen kann und nicht aus finanziellen Gründen ge-
zwungen ist, das Kind auszutragen. Das ist auch 
richtig; denn von uns will keiner, dass Abtreibungen 
aus Kostengründen von irgendwelchen Kurpfu-
schern in dunklen Hinterzimmern vorgenommen 
werden. 

Es war der ausdrückliche Wille des Gesetzgebers 
und im Übrigen auch des Bundesverfassungsge-
richts, dass es den betroffenen Frauen, die eine sol-
che Entscheidung treffen mussten und getroffen ha-
ben, möglichst leicht gemacht wird, die Finanzierung 
zu erlangen. Deshalb gibt es auch das System, dass 

die Frauen die Kostenübernahme bei der Kranken-
kasse, mit der sie ohnehin Kontakt aufnehmen müs-
sen, beantragen, und die Krankenkassen die Kosten-
übernahmeanträge an das Land weiterleiten. 

Der Antragsweg ist für die Frauen möglichst einfach 
und zeitsparend zu gestalten – zeitsparend, weil Ab-
treibungen nach dem Willen des Gesetzgebers mög-
lichst früh vorgenommen werden sollen, wenn sie 
denn vorgenommen werden müssen, und einfach 
vor allem auch aus Respekt vor der außerordentlich 
schwierigen und belastenden Entscheidung einer 
Frau in einer sehr schwierigen konflikthaften Situa-
tion. Sie will man nicht noch durch einen mit vielen 
Formularen und Nachweisen gepflasterten Weg 
durch ein Behördenlabyrinth schicken. 

(Zuruf von der AfD) 

Diesen Respekt vermisse ich in Ihrem Antrag. 

(Zuruf von der AfD) 

Sie reduzieren eine persönliche Entscheidung in ei-
ner Situation, die hinsichtlich ihrer Komplexität und 
ihrer Konfliktfähigkeit wohl einmalig sein dürfte, auf 
statistische Fragen und auf ein Haushaltsproblem. 
Das finde ich frauenfeindlich und menschenfeindlich. 

(Zuruf von der AfD) 

Damit werden Sie weder der Situation von Frauen in 
Schwangerschaftskonflikten noch dem Anspruch, 
möglichst alles für den Schutz des ungeborenen Le-
bens tun zu wollen, gerecht. 

Der Antrag wird überwiesen, und wir werden darüber 
in der Sache sicherlich noch weiter diskutieren. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Wendland. Sie haben die Signal-
leuchte gesehen; es gibt eine angemeldete Kurzin-
tervention. Ich sehe aber auch, dass es von dem Ab-
geordneten Röckemann noch den Wunsch nach ei-
ner Zwischenfrage gibt. Auch hier steht es Ihnen frei, 
ob Sie diese zulassen oder nicht. 

Simone Wendland (CDU): Die Zwischenfrage lasse 
ich nicht zu. Ich habe ja gesagt: Wir diskutieren in den 
Ausschüssen weiter. – Aber die Kurzintervention … 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Kurzinter-
vention ist selbstverständlich auch angemeldet. Das 
Wort hat Herr Dr. Vincentz. Wenn er sich freundli-
cherweise einmal kurz eindrücken würde … – Ah, 
Sie sitzen auf dem Platz von Herrn Röckemann. 
Okay. Gut, dann probieren wir es einmal. 
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Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Vielen Dank. – Frau Kol-
legin Wendland, vielleicht räumen Sie mir, als ande-
rem Politiker in diesem Parlament, ein, dass Sie nicht 
über meine Gefühle zu diesen Themen zu bestim-
men haben und ich zu diesem Thema vielleicht auch 
Gefühle habe, die Sie nicht einfach vom Rednerpult 
aus negieren können. Das wäre menschlich schon 
einmal ganz gut. 

Sie als regierungstragende Fraktion, werfen mir tat-
sächlich vor, dass ich meiner Aufgabe als Oppositi-
onspolitiker nachkomme und die offiziellen Zahlen zu 
diesem sehr sensiblen Thema – und ich habe es 
extra so ausformuliert – überprüfe und infrage stelle, 
obgleich Ihr eigener Kollege aus der CDU-Bundes-
tagsfraktion, Hubert Hüppe, eine ähnliche Anfrage 
bereits 2005 im Bundestag stellte und über ähnliche 
Verwerfungen stolperte wie ich.  

Ich frage Sie deshalb an dieser Stelle: Wie bitte be-
gegnen Sie Ihrem Kollegen Hüppe? Wie bitte begeg-
nen Sie dem CDU-Kreis, der hinter ihm steht und ge-
nau die gleiche Diskussion führt? Wie bitte begegnen 
Sie allen Demokratinnen und Demokraten, die ein 
Recht darauf haben, die Regierung zu kontrollieren, 
und die ein Recht darauf haben, von der Regierung 
belastbare Zahlen zu erhalten, um dieser Aufgabe 
gerecht zu werden? 

(Beifall von der AfD – Dr. Martin Vincentz [AfD] 
hebt bei den Wörtern „gerecht zu werden“ die 
Stimme. – Zuruf von der SPD: Wuff, wuff, 
wuff!) 

Simone Wendland (CDU): Herr Dr. Vincentz, die 
Präsidentin hat es eben schon einmal gesagt: Wir 
brauchen in diesem Plenum nicht zu schreien. – 
Meine Oma sagte immer: Wer schreit, hat unrecht. 
Man könnte auch sagen: Das ist undemokratisch. 

Wenn wir über dieses Thema sprechen, tun wir das 
in den Ausschüssen; darum wird der Antrag auch 
überwiesen. Wenn es aber nur nach mir ginge und 
wir jetzt entscheiden könnten, wüsste ich, was ich 
täte: Ich würde Ihren Antrag nämlich ablehnen, weil 
es bei Ihnen wirklich nur um die Zahlen geht. 

(Zuruf von der AfD) 

Dieses Thema können Sie inhaltlich nicht entkop-
peln. 

(Zurufe von der AfD) 

Wenn ich aber abstimme, weiß ich schon, wie es 
ausgeht, denn: „Wir sind mehr“. – Danke. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Wendland. – Als nächste Redne-
rin hat für die Fraktion der SPD Frau Abgeordnete 
Lück das Wort.  

Bevor ich aber der Kollegin das Wort gebe, möchte 
ich Besucher unseres Parlaments herzlich willkom-
men heißen. Ich darf aus dem Fürstentum Liechten-
stein den Regierungschef Adrian Hasler, Ihre Exzel-
lenz Frau Botschafterin Frommelt-Gottschald und 
Herrn Generalsekretär Markus Biedermann herzlich 
begrüßen. Herzlich willkommen hier bei uns im Lan-
desparlament! 

(Allgemeiner Beifall) 

Bitte schön, Frau Kollegin Lück, Sie haben das Wort. 

Angela Lück (SPD): Vielen Dank. – Frau Präsiden-
tin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Beim Lesen dieses Antrags ka-
men mir gleich mehrere Fragen in den Sinn: Wieso 
interessiert sich eigentlich die sogenannte Alterna-
tive für Deutschland seit Neuestem für Schwanger-
schaftsabbrüche? Wieso stehen unter diesem An-
trag eigentlich nur Männernamen? Wollten die Kolle-
ginnen so einen fadenscheinigen Antrag nicht mit un-
terschreiben oder wurden sie erst gar nicht gefragt? 

(Beifall von der SPD – Zuruf von der AfD) 

Besonders pikant ist: Wieso fragt die sogenannte 
AfD in einer Kleinen Anfrage – Sie erwähnten sie be-
reits, Herr Dr. Vincentz –, die fast wortgleich mit die-
sem Antrag hier heute ist, explizit nach Schwanger-
schaftsabbrüchen von Asylbewerberinnen? Sollte da 
wieder einmal das übliche Thema gegeigt werden? – 
Nur, dass das diesmal wirklich nicht passt. Die Ant-
wort darauf kann ich Ihnen auch gleich geben: In mei-
nen Augen ist die AfD eine rückwärtsgewandte, 
marktradikale, frauen- und fremdenfeindliche und 
nicht zuletzt rassistische Partei, 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der AfD) 

die versucht, ihre altbackenen und vergifteten The-
men hier durch die Hintertür zu platzieren. 

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 

Um den genannten Antrag geht es natürlich nur vor-
dergründig. Auch wenn Sie Ihr Petitum noch einmal 
deutlich gemacht haben, Herr Dr. Vincentz, war es 
nicht glaubwürdig. Es geht hier um mehr Transpa-
renz und eine Verbesserung der Statistiken – wer es 
glaubt. Eigentlich zielt der Antrag darauf ab, eine 
überflüssige Diskussion über das Thema Schwan-
gerschaftsabbrüche einzuleiten. 

(Zuruf von der AfD: Ja, genau!) 

Ziel ist es natürlich, die Rechte der betroffenen 
Frauen und ihre Selbstbestimmung einzuschränken. 
Was für ein platter und geistloser Versuch! Die 
Selbstbestimmung von Frauen ist ein hohes Gut, 
welches über lange Zeit für viele Frauen ein großes 
Thema war und wofür sie mutig gekämpft haben. 

(Zuruf von Iris Dworeck-Danielowski [AfD]) 
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Wir Frauen sind es ein für alle Mal leid, dass Männer 
über unsere Körper, unsere Gesundheit und unser 
Leben bestimmen und reden,  

(Beifall von der SPD) 

als seien wir nur stumme Objekte, die es zu verwal-
ten gilt. 

(Zuruf von der AfD: Darum geht es doch gar 
nicht!) 

Wir schauen hier auf Jahrhunderte der Auseinander-
setzung, die uns an den heutigen Punkt gebracht ha-
ben, an dem wir Frauen zwar auf dem Papier endlich 
gleiche Rechte haben, was aber immer noch nicht 
die Realität ist – 

(Zuruf von der AfD: Oh! – Zuruf von der AfD: 
Ich weine gleich!) 

selbst wenn die Möglichkeiten zur Abtreibung in un-
serem Lande, verständlicherweise sehr einge-
schränkt und unter strengen Auflagen, gegeben sind. 
Dafür haben Generationen von Frauen und Politike-
rinnen gestritten, zuletzt nach der Wende, als es da-
rum ging, die Regeln von Ost und West aneinander 
anzupassen. Aber dieses Fass, diesen Diskurs wol-
len und können wir nicht wieder aufmachen – schon 
gar nicht mit Ihnen. 

Was Ihre Rechnung mit den Fallzahlen betrifft, Herr 
Dr. Vincentz: Sosehr Sie es auch bedauern mögen, 
NRW ist nun einmal das größte Bundesland, und da 
ist es kaum verwunderlich, dass bei uns die meisten 
Schwangerschaftsabbrüche stattfinden. 

(Zuruf von Dr. Martin Vincentz [AfD]) 

Die Abweichungen in der Statistik, die Sie anpran-
gern, werden in der Kleinen Anfrage erklärt. Das ha-
ben Sie in Ihrem Antrag wohlweislich nicht erwähnt. 
Wir werden es nicht zulassen, dass Frauen durch 
Abtreibungen wieder kriminalisiert werden. Wir wer-
den es nicht zulassen, dass Frauen in eine unge-
wollte Schwangerschaft gezwungen werden, nur weil 
sie den Arzt nicht bezahlen können.  

Es gibt hier keinen Skandal, und es gibt hier nichts 
zu besprechen. Der Antrag ist daher fachlich und po-
litisch abzulehnen. Ich bedaure, dass dieser Antrag 
in den Arbeits- und Gesundheitsausschuss überwie-
sen werden soll. Er ist es eigentlich nicht wert, dass 
sich weitere Gremien dieses Parlaments mit ihm be-
fassen. Ich beuge mich allerdings der Tradition des 
Hohen Hauses und werde dieser Überweisung zu-
stimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Lück. Sie haben gesehen, dass es 

den Wunsch nach einer Kurzintervention gibt, ange-
meldet von Herrn Dr. Vincentz von der AfD-Frak-
tion – der jetzt auch das Wort erhält. Bitte schön. 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrte Frau Kol-
legin! Dieses Thema ist – ich sagte es extra – ein 
sehr sensibles Thema, ich kann das gerne noch be-
liebig oft wiederholen. Das Bundesverfassungsge-
richt hat sich dazu geäußert und legt mit dem Unter-
maßgebot fest, dass gewisse Dinge eben nicht zu 
verhandeln sind. Wenn wir darüber sprechen, dann 
ist es vielleicht ein längst überfälliger und notwendi-
ger gesellschaftlicher Dialog, in den wir da treten 
müssen.  

Sich die Statistiken schönzurechnen, ist kein Weg, 
damit umzugehen. Ein richtiger Weg wäre es – wenn 
Sie davon überzeugt sind, dass eine gesellschaftli-
che Mehrheit dafür gibt, die dieses bestehende 
Recht unterstützt –, das anzusprechen und miteinan-
der auszudiskutieren und dann auf demokratischem 
Wege festzulegen, dass diese Gesetze erneuert und 
den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden 
müssen. 

Ein anderes: Sie führten aus, dass mir die Zahlen von 
der Landesregierung gegeben worden seien; es 
gebe unter Umständen Verschiebungseffekte zwi-
schen den Jahren. Wie erklären Sie denn dann bitte 
schön, dass wir in den Jahren unter anderem ein 
Plus von 295 zu viel bezahlten Abtreibungen haben? 
Und: 2.423, 3.860, 2.132, 617 – alles mehr Abtrei-
bungen in aufeinanderfolgenden Jahren, die bezahlt 
wurden, als laut Statistik durchgeführt wurden. Da 
gab es keine Jahresverschiebungen. Das sind Zah-
len, die nicht erklärbar sind. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin 
Lück, Sie haben für 90 Sekunden die Gelegenheit, 
zu erwidern. 

Angela Lück (SPD): Herr Dr. Vincentz, ich möchte 
da an den Redebeitrag der Kollegin Wendland von 
der CDU anschließen und Ihnen noch einmal deut-
lich machen: Jeder Schwangerschaftsabbruch hat 
eine große Geschichte, und es ist keine gute Ge-
schichte für die betroffene Frau. Dies hier als Thema 
zu nehmen und lediglich auf den Kosten und den 
Statistiken herumzureiten, finde ich dem Thema nicht 
angemessen. 

(Beifall von der SPD – Markus Wagner [AfD]: 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts! – Zuruf 
von Dr. Martin Vincentz [AfD]) 

Weil Sie aber gesagt haben, Sie hätten eine wissen-
schaftliche Erkenntnis neu gewonnen – nachdem Sie 



Landtag   20.09.2018 

Nordrhein-Westfalen 31 Plenarprotokoll 17/35 

 

die Antwort auf Ihre Anfrage bekommen haben, wer-
den wir sicherlich im Ausschuss das Vergnügen ha-
ben, darüber weiter zu diskutieren. 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Lück. – Als nächste Rednerin hat 
für die Fraktion der FDP Frau Abgeordnete Schnei-
der das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. 

Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Nur wenige Debatten 
haben die Bundesrepublik über Jahrzehnte so emo-
tional bewegt wie die über die gesetzliche Regelung 
des Schwangerschaftsabbruchs. Der Konflikt zwi-
schen der Notsituation der ungewollt schwangeren 
Frau, die aus ihrer eigenen Entscheidung heraus die 
Schwangerschaft nicht fortsetzen möchte, einerseits 
und dem Schutz des ungeborenen Lebens anderer-
seits war dabei der Kernpunkt. 

Diesen Konflikt können wir nicht lösen, sondern nur 
rechtlich eingrenzen. So wurde im Zusammenspiel 
zwischen dem Bundestag als Gesetzgeber und der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bis 
1995 eine Regelung gefunden, die von der überwie-
genden Mehrheit unserer Gesellschaft akzeptiert 
wird. 

Demnach ist ein Abbruch einer Schwangerschaft 
grundsätzlich strafbar. Allerdings kann er straffrei 
sein, wenn bestimmte Voraussetzungen eingehalten 
werden. Dazu zählen nach § 218a des Strafgesetz-
buchs eine Beratung, die in der Konfliktlage der 
Schwangeren den Schutz des ungeborenen Lebens 
berücksichtigt, eine Frist von zwölf Wochen nach der 
Empfängnis sowie eine ärztliche Vornahme des Ab-
bruchs. 

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 
bei der AfD sehe ich aber deutliche Tendenzen, 
diese Regelung wieder infrage zu stellen. Sie setzen 
am Ende nicht auf die selbstbestimmte Entscheidung 
der ungewollt schwangeren Frau nach einer Bera-
tung, sondern auf mehr Regulierung und Kontrolle. 

Im vorliegenden Antrag verknüpfen Sie Ihre gene-
relle Kritik an Abtreibungen mit der Forderung, die 
statistische Erfassung und Kostenübernahme stren-
ger zu reglementieren. 

Wir halten es jedoch nicht für sinnvoll, wenn eine 
Kostenübernahme daran gebunden sein soll, dass 
der Eingriff auch im jeweiligen Bundesland stattfin-
det. Warum sollte zum Beispiel eine Frau aus dem 
Kreis Steinfurt einen Schwangerschaftsabbruch 
nicht auch in Osnabrück durchführen lassen? 

Wir erleben, dass viele Ärztinnen und Ärzte, die ei-
nen Abbruch durchführen, in den Ruhestand gehen. 
Dann wird es für die betroffenen Frauen künftig noch 

schwieriger, innerhalb der zulässigen Zeit einen Arzt-
termin zu erhalten. Da sollte der Weg in ein benach-
bartes Bundesland nicht ausgeschlossen werden. 

Wer die hohen Zahlen der Kostenübernahmen bei 
Schwangerschaftsabbrüchen kritisiert, sollte aber 
auch mögliche Gründe beleuchten. Eine Frau hat An-
spruch auf Leistungen bei einem rechtswidrigen, 
aber straffreien Schwangerschaftsabbruch, wenn ihr 
das Aufbringen der Mittel nicht zuzumuten ist. Diese 
Leistungen werden auf Antrag als Sachleistungen 
der Krankenkasse gewährt. Die entstandenen Kos-
ten werden dann später von den Bundesländern er-
stattet. 

Dabei ist das Persönlichkeitsrecht der Frau unter Be-
rücksichtigung der besonderen Situation der 
Schwangerschaft zu beachten. So sieht es das 
Schwangerschaftskonfliktgesetz des Bundes vor. 

Der letztgenannte Punkt impliziert, dass in der Kon-
fliktsituation der ungewollt schwangeren Frau eine 
möglichst unbürokratische Ausgestaltung des Ver-
fahrens angezeigt ist. Eine umfangreiche Prüfung 
von Anträgen mit Nachweisen über sämtliche Ein-
künfte, vergleichbar mit einer Steuererklärung, würde 
dem widersprechen. Zudem ist der Zeitraum für An-
tragsprüfung und Erklärung der Kostenübernahme 
knapp bemessen, da diese vor dem Eingriff erfolgen 
muss. 

Ein weiterer Aspekt ist die Trennung von Kostenträ-
ger und Leistungsstelle. Einerseits ist es praktikabel, 
dass die Krankenkasse Sachleistungen gewährt und 
so eine einfache Abrechnung mit Ärzten und Kliniken 
möglich ist. Andererseits dürfen Leistungen nur bei 
nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbrüchen 
zulasten der Versichertengemeinschaft erbracht 
werden. 

Deshalb wurde das Verfahren einer Leistungsge-
währung durch die Krankenkassen mit Kostenerstat-
tung durch die Länder gewählt. Diese Trennung kann 
natürlich auch dazu führen, dass kein finanzieller An-
reiz besteht, Anträge bei den Krankenkassen inten-
siv zu prüfen. 

Es wäre aber ebenso wenig effizient, eigene Stellen 
der Länder zur Bearbeitung der Anträge und zur Prü-
fung der Kostenübernahme einzurichten. Ein einfa-
ches und unbürokratisches Verfahren hat da aus un-
serer Sicht Priorität. 

Wir können den Antrag im Ausschuss weiter disku-
tieren. Eine Verschärfung der Bedingungen für eine 
Kostenübernahme bei Schwangerschaftsabbrüchen 
wäre aber der falsche Weg für ungewollt schwangere 
Frauen in ihrer Konfliktsituation. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schneider. Sie haben das Signal gese-
hen: Es gibt eine angemeldete Kurzintervention für 
die Fraktion der AfD vom Abgeordneten Dr. Vin-
centz, der jetzt das Wort für 90 Sekunden erhält. Bitte 
schön. 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Vielen Dank, Frau Prä-
sidentin. – Werte Kollegin, nur um das noch einmal 
klarzurücken: Nicht die AfD verlangt den Schutz des 
ungeborenen Lebens, sondern es ist explizit das 
Bundesverfassungsgericht mit dem Untermaßgebot, 
was darauf abstellt, genau das zu tun, das mit einem 
Augenmerk darauf zu prüfen, das im Auge zu behalten 
und sich auch dafür stark zu machen. Das mache ich in 
diesem Fall als Oppositionspolitiker ganz deutlich. 

Noch ein zweiter Punkt: Sie führten aus, weshalb die 
Zahlen, die vom Ministerium angegeben wurden, ge-
gebenenfalls falsch sein könnten, indem Sie sagten, 
es könnte ja durchaus sein, dass es dort zu Bundes-
landüberschreitungen kommt. 

Die vom Statistischen Bundesamt erfassten Zahlen 
sind nach dem Wohnsitzland, nicht aber nach dem 
Abbruchsland aufgeschlüsselt. Dementsprechend ist 
Ihre Rechnung, die Sie vorgenommen haben, von 
vornherein absolut fehlerhaft. Es kann nach wie vor 
nicht sein, dass diese Zahlen zustande kommen, 
denn es wird nicht nach Abbruchsland, sondern nach 
Wohnsitzland der Patientinnen in diesem Fall aufge-
schlüsselt. Damit sind diese Zahlen von vornherein 
nicht zu erklären. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Schneider. 

Susanne Schneider (FDP): Werter Herr Dr. Vin-
centz, ich glaube, den Kolleginnen aus dem Gleich-
stellungsausschuss ist die Rechtslage in unserem 
Land sehr wohl bekannt. 

Ich möchte Sie aber auf eines hinweisen: Ich selbst 
habe drei wunderbare, kerngesunde Kinder, alle drei 
Wunschkinder. Dafür bin ich dem lieben Gott un-
glaublich dankbar. 

(Zuruf von der AfD: Wie wir alle!) 

Es ist aber nicht jede Frau in derselben Situation, und 
es macht sich bestimmt keine Frau in unserem Land 
die Entscheidung leicht, eine Schwangerschaft abzu-
brechen. Ich würde mich niemals, niemals hinstellen 
und nur über eine dieser Frauen urteilen. Wenn Sie 
sich hier als rechte Gutmenschen aufspielen und das 
tun möchten, überlasse ich Ihnen das. 

(Dr. Martin Vincentz [AfD]: Überhaupt nicht! 
Mit keinem Wort!) 

Für mich ist diese Debatte beendet. 

(Beifall von der FDP, der CDU und der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Schneider. – Für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen hat nun Frau Kollegin Paul 
das Wort. Bitte schön, Frau Abgeordnete. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Ent-
scheidung für einen Schwangerschaftsabbruch fällt 
sicherlich keine Frau leichtfertig. Es ist sicherlich ein 
langer Abwägungsprozess, den Frauen durchlaufen, 
bis sie zu der Entscheidung gelangen, wenn sie denn 
zu der Entscheidung für einen Schwangerschaftsab-
bruch gelangen.  

Häufig befinden sich diese Frauen in einer emotiona-
len Notlage. Allerdings muss ich feststellen, dass der 
Antrag der AfD in dieser Form jeden Blick und jede 
Empathie für die Situation der Frauen vermissen 
lässt. 

Auch die Behauptung im Antrag, NRW wäre trauriger 
Spitzenreiter, ist leider unzutreffend. Das hat nicht 
nur etwas damit zu tun, dass wir das größte Bundes-
land sind, sondern das hat auch etwas damit zu tun, 
dass, wenn man es auf die Zahl je 1.000 Geborener 
herunterrechnet, NRW unter dem Bundesdurch-
schnitt liegt, nämlich auf Platz 13 – was auch immer 
das jetzt für die betroffenen Frauen bringen soll, dass 
wir das jetzt ausgerechnet haben. 

Auch die Behauptung, medizinische Beratung und 
Information sei Agitation, wie Sie das in Ihrem Antrag 
schreiben, finde ich schlicht infam. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Das Bild, dass die AfD in den Debatten um Schwan-
gerschaftskonflikt, Schwangerschaftsabbrüche, 
§ 219a, dem Recht, das die Frauen auf Information 
haben, immer wieder zeichnet, dass demnächst 
Leuchtreklamen für Schwangerschaftsabbrüche 
werben könnten oder dass es Gutscheinhefte gebe, 
ist schlicht sachlich falsch. 

Herr Dr. Vincentz, das sollten Sie als Mediziner ei-
gentlich sehr viel besser wissen. Sie sollten wissen, 
dass man grundsätzlich für medizinische Leistungen 
in diesem Land aus gutem Grund nicht werben darf.  

(Beifall von Horst Becker [GRÜNE]) 

Man darf, damit sich die Menschen informiert ent-
scheiden können, darüber informieren, aber man 
darf eben nicht dafür werben, ganz generell und völ-
lig unabhängig vom § 219a. Das, was Sie hier unter-
stellen, beschränkt das Recht von Frauen, sich zu in-
formieren, und es beschränkt das Recht von Frauen, 
selbstbestimmt diese Entscheidung treffen zu kön-
nen.  

Insgesamt ist der Fokus Ihres Antrags im Ganzen 
sehr weit weg von dem, was eigentlich die politische 
Debatte im Moment in diesem Land ist. Worum geht 
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es Ihnen? – Ich kann es nur vermuten, aus dem An-
trag kann ich es kaum herauslesen. Aber mir scheint, 
dass Sie das Selbstbestimmungsrecht von Frauen 
einschränken wollen, dass Sie das in diesem Bereich 
infrage stellen wollen oder zumindest – und das finde 
ich eigentlich noch infamer – das Selbstbestim-
mungsrecht von Frauen mit niedrigem Einkommen 
und Leistungsbezieherinnen einschränken wollen.  

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Aber keine Frau, und das wollen wir hier sehr deutlich 
machen, darf aufgrund ihrer Einkommensverhält-
nisse gezwungen werden, ein Kind auszutragen, o-
der gar gezwungen sein, einen Abbruch unter ge-
sundheitlich und medizinisch problematischen Be-
dingungen vornehmen zu lassen. Kollegin Wendland 
hat das ja auch schon angedeutet. Die Zeit der En-
gelmacherinnen ist in diesem Land Gott sei Dank 
vorbei.  

(Beifall von der SPD – Helmut Seifen [AfD]: 
Darum geht es doch gar nicht!) 

– Dann hätten Sie ja mal in den Antrag hineinschrei-
ben können, worum es Ihnen eigentlich geht.  

Sehr geehrte Damen und Herren, ich will Ihnen sa-
gen, worüber wir hier eigentlich debattieren sollten, 
während Sie in irgendeiner Art und Weise Nebelker-
zen werfen und auch schon wieder mit sachlich fal-
schen Argumenten kommen. Wir müssen einmal 
darüber sprechen, dass es dringend notwendig ist, 
den § 219a zu streichen, und zwar nicht, weil § 219a 
„Agitation“ wäre, nein. Vielmehr ist es richtig, dass wir 
diesen Paragrafen streichen, damit sachliche Infor-
mation möglich wird und damit Ärztinnen und Ärzte 
in diesem Land endlich Rechtssicherheit gewinnen.  

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Es kann doch nicht sein, dass die Information über 
die eigene Arbeit, die wichtig ist, damit Frauen eine 
selbstbestimmte Entscheidung treffen können, dazu 
führt, dass Ärztinnen und Ärzte Gefahr laufen, ver-
klagt und sogar verurteilt zu werden, für nichts weiter 
als für die Information, dass sie einen Abbruch vor-
nehmen, was übrigens in diesem Land für Ärztinnen 
und Ärzte sogar nicht nur straffrei, sondern explizit 
erlaubt ist.  

Nach Schwangerschaftskonfliktgesetz – und das ist 
der nächste Punkt, über den wir uns hier wirklich un-
terhalten müssten, wenn wir auch wirklich eine sach-
lich fundierte Debatte führen wollen – ist dieses Land 
auch verpflichtet, ausreichend medizinische Versor-
gung bereitzustellen. Aber auch das wird konterka-
riert durch einen § 219a, der die Rechtsunsicherheit 
für Ärztinnen und Ärzte mit sich bringt.  

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
SPD) 

Welcher Arzt oder welche Ärztin möchte denn so-
wieso einen solchen Eingriff vornehmen? – Das ist 
mit Sicherheit auch für Ärztinnen und Ärzte kein ein-
facher Eingriff. Aber dann auch noch ständig bedroht 
zu sein, kriminalisiert zu werden, macht es sicherlich 
nicht einfacher. Darüber müssen wir sprechen. 
Frauen haben ein Recht auf Information, und Medizi-
nerinnen und Mediziner haben ein Recht darauf, 
dass der Staat Rechtssicherheit für die von ihnen an-
gebotenen Leistungen anbietet. Deshalb muss 
§ 219a gestrichen werden.  

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
SPD) 

Die Sicherstellung der Versorgung habe ich gerade 
schon angesprochen, und das ist ein Punkt, über den 
wir dringend diskutieren müssen, damit wir nicht ir-
gendwann wieder in die Situation der Engelmache-
rinnen kommen; denn vielleicht wissen Sie das ja: 
Die Situation, was die Versorgung angeht, ist in die-
sem Land auch keine ganz einfache. Auch daran 
müssen wir arbeiten, darüber müssen wir eine fach-
liche Diskussion führen, aber nicht mit den Nebelker-
zen, die Sie hier werfen.  

Dann unterstellen Sie auch noch, es gäbe keine ver-
nünftige Beratungsstruktur in diesem Land. Werfen 
Sie doch einmal einen Blick in das Ausführungsge-
setz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz. Wenn Sie 
irgendwann die Systematik, die dahinter steht, ver-
standen haben – das war jetzt kein polemischer An-
griff, sondern die Systematik ist in der Tat sehr kom-
pliziert –, dann werden Sie feststellen, dass wir nicht 
nur eine flächendeckende Beratungsstruktur in die-
sem Land haben, sondern eine Beratungsstruktur, 
die genau für das, was Sie in Ihrem Antrag einfor-
dern, verantwortlich ist.  

Das heißt, das, was Sie einfordern, inklusive der Eva-
luation, ist bereits im Ausführungsgesetz zum 
Schwangerschaftskonfliktgesetz des Landes gere-
gelt. Da sie ja Leistungsempfänger des Staates sind, 
müssen Sie Berichte abliefern und darlegen, was sie 
dafür getan haben. Dieses Ausführungsgesetz sei 
Ihnen sehr zur Lektüre empfohlen. Das, was Sie hier 
einfordern, gibt es doch längst. Die Art und Weise, 
wie Sie das hier einfordern, diffamiert die gute Arbeit, 
die die Frauen und Männer in den Beratungsstellen 
machen.  

Wir können das in den Ausschüssen weiter diskutie-
ren, aber es ist weit ab von der notwendigen Debatte.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Als nächster Redner hat der 
fraktionslose Abgeordnete Pretzell das Wort. Bitte 
schön.  
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Marcus Pretzell (fraktionslos): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Kollegen! Das Bundesverfassungsgericht hat 1993 
relativ eindeutig erklärt, dass es um die Sicherung 
des Schutzes des Kindes geht und dass sehr wohl 
das zu evaluieren ist, was die neue Gesetzeslage da-
mals in der Folge mit sich bringt.  

Das heißt, die Frage der Statistik, zu der Sie das hier 
degradieren wollen, ist – jedenfalls nach dem Bun-
desverfassungsgericht – sehr wohl relevant, weil sich 
hinter der Statistik 100.000 Einzelschicksale verber-
gen, und zwar jedes Jahr.  

Wir haben jetzt von vier Fraktionen hier immer wieder 
die Begriffe „Selbstbestimmung der Frau“, „Entschei-
dung der Frau“ gehört. Immer wieder kreist es genau 
um die Frau, die selbstbestimmt eine Entscheidung 
trifft. Ausgerechnet aus der ehemals Christdemokra-
tischen Union sind hier Stichworte gefallen wie 
„Zwang, das Kind auszutragen“, „höchstpersönliche 
Frage“, Frau Wendland.  

Wenn es Ihnen, meine Damen und Herren, tatsäch-
lich um die Selbstbestimmtheit der Frau geht, wenn 
es Ihnen tatsächlich darum geht, die Frau in einer 
emotional schwierigen Lage – auch das ist ein Zitat 
von vorhin – zu unterstützen, dann stellen wir fest, 
dass es eine Dunkelziffer von mindestens 100 % 
gibt, die seit Langem immer wieder benannt worden 
ist. Das ergibt sich genau aus den Zahlen, die wir hier 
vorliegen haben.  

Meine Damen und Herren, jetzt passen Sie gut auf: 
In rund 50 % der Fälle von Abtreibungen – auch das 
ist bekannt – entscheiden Frauen eben gerade nicht 
alleine und schon gar nicht selbstbestimmt.  

(Beifall von der AfD) 

In rund 50 % der Fälle – meine Damen und Herren, 
das ist bekannt – stehen Frauen unter externem 
Druck. Ich rede von Arbeitgebern, von Vätern und 
von anderen, die externen Druck auf Frauen, auf 
Mütter, ausüben, die gerade deshalb zu keiner freien 
Entscheidung mehr kommen. 

Meine Damen und Herren von SPD, Grünen, CDU 
und FDP, wenn es Ihnen tatsächlich um die Selbst-
bestimmtheit der Frau geht, dann erwarte ich Sie an 
dieser Stelle an der Seite der blauen Partei. Dann er-
warte ich Sie an unserer Seite, wenn wir sagen: Die-
ser externe Druck muss wenigstens aufhören. Wir 
müssen diejenigen unter Strafandrohung stellen, die 
externen Druck auf Frauen in einer solchen emotio-
nalen Ausnahmesituation ausüben. Wer als Vater, 
als Arbeitgeber oder als sonstiger Dritter Druck auf 
eine Frau ausübt, damit diese eine Abtreibung durch-
führt, muss bestraft werden. 

Meine Damen und Herren, wir könnten in diesem 
Land die Hälfte aller Abtreibungen vermutlich allein 
damit verhindern. Wir würden insbesondere einen 

Beitrag zu dem leisten, was uns das Bundesverfas-
sungsgericht aufgegeben hat. Sie wären gut beraten, 
sich an dieser Stelle an die Seite der Frauen, an die 
Seite der Verfassung und an die Seite der ungebore-
nen Kinder zu stellen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der AfD, Alexander Langguth [frak-
tionslos] und Frank Neppe [fraktionslos]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war der 
fraktionslose Abgeordnete Pretzell. – Als nächster 
Redner hat für die Landesregierung Herr Minister 
Dr. Stamp das Wort. Bitte schön, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine Damen und Herren! Die Fraktion der 
AfD ist im Nachgang zur Kleinen Anfrage 843 mehr-
fach umfassend von der Landesregierung über das 
Thema „Schwangerschaftsabbrüche“ informiert wor-
den. Ich gehe also davon aus, dass die Faktenlage 
der Fraktion der AfD bekannt ist, und sehe daher 
auch keine Veranlassung, sie jetzt zum wiederholten 
Male darzustellen. 

Eine Richtigstellung ist mir aber wichtig. Die Zahl der 
Schwangerschaftsabbrüche ist bundesweit in den 
letzten 20 Jahren kontinuierlich deutlich gesunken. 
Nordrhein-Westfalen ist auch nicht der sogenannte 
Spitzenreiter, sondern neun Länder haben höhere 
Zahlen zu verzeichnen als unser Bundesland. 

Grundsätzlich möchte ich Folgendes sagen: Ich be-
kenne mich klar zu dem breiten gesellschaftlichen 
Konsens, der mit dem Schwangerschaftskonfliktge-
setz in den 1990er-Jahren parteiübergreifend unter 
Abwägung des Selbstbestimmungsrechts der Frau 
und des Schutzes des ungeborenen Lebens erzielt 
wurde. 

Ansonsten ist aus meiner Sicht zu diesem Thema al-
les Notwendige gesagt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Als nächster Redner hat noch einmal 
für die Fraktion der AfD der Abgeordnete Dr. Vin-
centz das Wort. Bitte schön. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich halte 
fest: Das Bundesverfassungsgericht hat uns die Auf-
gabe der Kontrolle dieser Gesetze gegeben. Zur Auf-
gabe der Kontrolle gehört natürlich auch, dass man 
als Oppositionspartei die Zahlen der Regierung prüft. 
Das gehört dazu. Wenn Gesetze kontrolliert werden, 
geschieht das auch nicht aufgrund von Emotionen, 
wie wir es jetzt gehört haben. Sie spielen zwar eine 
Rolle. Jeder Einzelfall hat seine Geschichte. Aber 
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Zahlen prüft man nicht mit Emotionen. Zahlen prüft 
man mathematisch. Das ist geschehen. 

Ich habe von keiner der Parteien, inklusive der Re-
gierung, eine Antwort auf die im Antrag formulierten 
Fragen gehört. Ich habe Ihnen haarklein und dezi-
diert auseinandergerechnet, warum die Dinge, mit 
denen Sie jetzt wieder um die Ecke gekommen sind, 
alle nicht stimmen können. Ich habe Ihnen haarklein 
mathematisch auseinandergerechnet, warum das, 
was die Regierung dort sagt, nicht richtig ist. 

Erstens. In jedem Jahr gibt es mehr bezahlte Abbrü-
che, als in der Statistik aufgeführt werden. Das sind 
keine Jahresverschiebungen. Sie sagen, das könne 
unter Umständen mit Abrechnungsfehlern zu tun ha-
ben. Nein, es ist einfacher Dreisatz. Rechnen Sie es 
nach. 

Zweitens. Es werden pro Abtreibung genau die Kos-
ten erstattet, die für eine Abtreibung anfallen. Da ist 
kein Fall in zwei Fälle zerpflückt worden. Das stimmt 
einfach nicht. Das ist nicht wahr. 

Drittens. In die Statistik sind die Zahlen der Fälle auf-
genommen worden, in denen NRWlerinnen eine Ab-
treibung vorgenommen haben. Nicht aufgenommen 
worden sind Fälle von Frauen aus anderen Bundes-
ländern. Das heißt, auch die behaupteten Verschie-
bungseffekte treffen einfach nicht zu. 

Sie kommen der Pflicht nicht nach, die Opposition 
über die Zahlen zu informieren, damit wir unsere Auf-
gabe machen können. Wie wollen Sie die Demokra-
tie verteidigen, wenn Sie so mit uns umgehen? 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, das war der Abgeordnete Vin-
centz von der Fraktion der AfD. – Ich frage in die 
Runde, ob es noch weitere Wortmeldungen gibt. – 
Das ist nicht der Fall. Dann sind wir am Schluss der 
Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Überwei-
sungsempfehlung des Ältestenrats, der uns nahe-
legt, den Antrag Drucksache 17/3591 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – feder-
führend – sowie an den Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend und an den Ausschuss für Gleich-
stellung und Frauen mitberatend zu überweisen. Die 
abschließende Abstimmung soll im federführenden 
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Gibt es 
Gegenstimmen gegen diese Überweisungsempfeh-
lung? – Möchte sich ein Kollege oder eine Kollegin 
enthalten? – Das ist nicht der Fall. Dann hoffe ich, 
Sie stimmen mit mir überein, dass das die einstim-
mige Annahme der Überweisungsempfehlung ist. 

Wir kommen zu: 

4 In Nordrhein-Westfalen ist kein Platz für die an-
tisemitische BDS-Bewegung 

Antrag  
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3577 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass 
zu diesem Tagesordnungspunkt auch Vertreterinnen 
und Vertreter der jüdischen Verbände in Nordrhein-
Westfalen auf der Besuchertribüne zugegen sind und 
die Debatte verfolgen. 

Nun eröffne ich die Aussprache und erteile für die 
erste antragstellende Fraktion der CDU dem Abge-
ordneten Dr. Bergmann das Wort. Bitte schön, Herr 
Kollege. 

Dr. Günther Bergmann (CDU): Frau Präsidentin! 
Meine Damen, meine Herren! Binnen weniger Wo-
chen, hätte ich fast gesagt, sprechen wir im Landtag 
schon wieder über das Thema „Antisemitismus“. Es 
ist eine verkehrte Welt, dass wir uns so häufig damit 
beschäftigen müssen. Aber es scheinen Dinge nicht 
mehr selbstverständlich zu sein, die über Jahrzehnte 
selbstverständlich waren. 

Leider ist dieser Antrag auch aufgrund von Gescheh-
nissen im Kulturausschuss notwendig, betrifft uns 
also auch parlamentarisch. 

Es geht darum, fließende Grenzen zwischen Mei-
nungsfreiheit und künstlerischer Freiheit auf der ei-
nen Seite und Antisemitismus – latent, subtil, per-
fide – auf der anderen Seite wieder deutlich zu zie-
hen. 

Denn es gibt eine Bewegung, auch in Nordrhein-
Westfalen, die sich unter dem Deckmantel der Mei-
nungsfreiheit klar gegen Israel positioniert.  

Dazu müssen wir vorab sagen: Gegen die Politik Is-
raels kann man in vielen Punkten eine oppositionelle 
Meinung einnehmen. Man kann kritisieren, dass es 
bestimmte Dinge gibt. Wenn aber das Existenzrecht 
Israels direkt oder implizit angegriffen wird, dann 
muss ein Aufschrei von uns allen die Folge sein – 
und das ist dieser Antrag. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN) 

Ich will vorwegschicken – das ist ein Punkt, der mich 
immer wieder berührt, weil ich die Ignoranz in dieser 
Hinsicht auf vielen Seiten nicht verstehe –, dass es 
sich bei Israel um die einzige Demokratie – zumin-
dest nach unserem westlichen Verständnis – in der 
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